
Nadem durch eine allerhoͤchſte Verfuͤgung vom 20ten

Februar dieſes Jahrs der Betrag der fuͤr die academi⸗

ſchen Vorleſungen zu entrichtenden Honorarien auf die

Weiſe feſtgeſetzt worden iſt : daß , von dem Anfange des

naͤchſten Semeſters an , fuͤr eine Vorleſung von woͤchent⸗

lich zwey bis drey Stunden ſechs , fuͤr eine von

woͤchentlich vier , fuͤnf , bis ſechs Stunden neun ,

fuͤr eine von woͤchentlich ſieben acht oder neun

Stunden zwoͤlf , und fuͤr eine von wochentlich zehen

oder mehrere Stunden zwanzig Gulden entrichtet

werden ſollen ; ſo wird diefes zur allgemeinen Kenntniß

hierdurch oͤffentlich bekannt gemacht . Gießen den éten

Maͤrz 1818 .

Großherzoglich Heſſiſcher academiſcher Senat .

Dr . Arens ,
d . Z. Rector .

vt . Langsdorf .
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